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Kassenprüfer/Rechnungsprüfer/Revisoren

Eine Prüfung der Geschäftsführung kennt das Vereinsrecht nicht. Deswegen enthalten die meisten Vereinssatzungen (oder Finanzordnungen) Bestimmungen, dass die Vermögensverwaltung des Vereins zu prüfen ist. Sie sollten auch Angaben darüber enthalten, wie und in welchem Umfang das zu geschehen hat, um Streitigkeiten über die Verwendung der Finanzen zu vermeiden. Denn die eigentliche Arbeit und die zu erbringende Leistung des Prüfers ist gesetzlich nicht festgelegt. Deshalb dieses Merkblatt, das helfen soll, den Vorstandsmitgliedern notwendige Kenntnisse zu vermitteln und den Prüfern ihre Arbeit zu erleichtern

Prüfer
Als Prüfer werden in der Regel Vereinsmitglieder bestellt. Sie dürfen nicht Mitglieder des zu prüfenden Organs sein oder in einem Angestelltenverhältnis zum Verein stehen. Mit der Prüfung können auch Nichtmitglieder (Finanzberater, Steuerhelfer u.a.) bestellt werden, sofern die Satzung oder ein Versammlungsbeschluss nichts anderes bestimmt.

Amt des Prüfers
Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, Personen als Prüfer zu bestellen, die entsprechende Sachkenntnisse besitzen oder von Berufswegen die Voraussetzungen mitbringen, die Finanzverwaltung zu überprüfen. Sie üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Üblicherweise werden zwei (es können auch mehr sein) Prüfer für die Kassenführung gewählt, und zwar ein Prüfer zunächst nur für ein Jahr und ein zweiter Prüfer für zwei Jahre. Nach Ablauf des ersten Jahres ist für den ausscheidenden Prüfer ein Nachfolger für zwei Jahre zu wählen. Dadurch wird sichergestellt, dass jeweils ein Kassenprüfer die Erfahrung der Finanzprüfung des Vorjahres mit einbringt. Die Prüfer sind zur gewissenhaften und unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben sowie zur Verschwiegenheit verpflichtet (oder zu verpflichten).

Ein Weisungsrecht gegenüber dem Vorstand haben sie nicht.

Die Prüfer haben die Geschäftsführung des Vorstands und der sonstigen Vereinsorgane unvermutet und unangemeldet zu überprüfen. Sie können alle Bücher und Schriften des Vereins einsehen. Die Vereinsorgane wiederum sind verpflichtet, alles zu tun, um den Prüfern die Erfüllung ihrer Aufgaben zu ermöglichen und zu erleichtern.

Prüfung
Die Prüfung beinhaltet u. a.

· eine Bestandskontrolle des Bargelds und der Bankguthaben,

· eine Summenkontrolle sämtlicher Einnahmen und Ausgaben,

· Vergleich des vorhandenen Bargelds mit dem Kassenbuch,

· Prüfung der Belege gesamt oder stichprobenweise, Prüfung der Mitgliedsbeiträge und der Liste noch ausstehenden Verbindlichkeiten.

Bei gemeinnützigen Vereinen sollten steuerliche Grundsätze beachtet werden, wobei zwischen dem ideellen Bereich, der Vermögensverwaltung, dem Zweckbetrieb und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu unterscheiden ist.

Prüfungsbericht
Nach dem Bericht des Vorstands folgt in der Mitgliederversammlung der Bericht der Prüfer. Darin haben sie mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang sie geprüft haben und ob die Prüfung zu wesentlichen Beanstandungen geführt hat. Der Bericht kann enden mit dem Antrag Entlastung, Teilentlastung oder Nichtentlastung des Vorstands oder einzelner Vorstandsmitglieder zu beschließen. Der Prüfungsbericht wird in der Regel schriftlich erstellt und sollte dem Protokoll über den Verlauf der Mitgliederversammlung zu Dokumentations- oder Beweiszwecken beigefügt werden.

Entlastung
Die Mitgliederversammlung kann den Vorstand nur für die Vorgänge entlasten, die offenkundig, also allgemein bekannt sind. Die Bedeutung der Entlastung wird oft über- aber vielerorts auch unterschätzt.

Haftung
Die Frage der Haftung dürfte nur selten zu stellen sein. Erfahrungsgemäß sind die Kassenunterlagen eines größeren Vereins so umfangreich, dass eine vollständige Prüfung aller Unterlagen von der Zeit her kaum möglich ist; denn die meisten Prüfer werden ehrenamtlich und in ihrer Freizeit tätig. Eine Haftung würde Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit voraussetzen. Eine den Prüfern bekannt gewordene, aber der Mitgliederversammlung vorenthaltene Unregelmäßigkeit könnte nach § 826 BGB (sittenwidrige vorsätzliche Schädigung) zu Schadensersatzansprüchen führen. Der Schadensersatzanspruch kann dann vom Verein gegenüber den Prüfern geltend gemacht werden, denn die Entlastung des Vorstands bedeutet, dass der Verein gegenüber dem Vorstand keine Regressansprüche geltend machen kann.

Kein Kassenprüfer, was nun?
Die gewählten Prüfer nehmen aus welchen Gründen auch immer die Finanzprüfung nicht vor. Der Verein kann die Tätigkeit der Prüfer nicht einklagen, sollte aber bemüht sein, eine Kassenprüfung durchführen zu lassen. Der Vorstand ist kraft seines Amtes ermächtigt, neutrale Prüfer (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer u.ä.) gegen Kosten mit der Prüfung zu beauftragen. Weitere Möglichkeiten:

1.
Die nächste Mitgliederversammlung wählt neue Prüfer und beschließt gleichzeitig, auch für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Kassenprüfungsbericht erstellen zu lassen.

2.
Der Vorstand bittet einen in den Jahren zuvor tätig gewesenen Prüfer um Prüfung und läßt die Mitgliederversammlung abstimmen, ob sie mit dieser Regelung einverstanden ist. Erfolgt keine Zustimmung, dann Verfahren gemäß Punkt 1.

Verein/Vorstand vor Schaden bewahren
Die Prüfer haben eine sach- und fachgerechte Prüfung und keine Leistungsbewertung des Vorstands vorzunehmen. Bei nicht sorgsamer Auswahl kompetenter Personen kann es geschehen, dass diese sich zu Aufsichtsräten aufspielen und damit ihrem Verein mehr schaden als helfen.
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